
Ilctriebssatziing für deii Eigcnhctricb Wnsscrversorgiing der Gemeinde Gotleiilieiiii 

Auf Grund von Cj 4 der Gcmcincicosclii~ing l'iir L3ntlei-i-Würileiiibesg (GeiiiC)) und Cj 3 Abc. 2 des 
Eigenbetriebsgcsctzcs (EigBCi) hat dcr (icnieindcrat der C;eiiieiiicle Gottcnheim nm 24.10.2003 
folgende Belriebssalzuiig beschlossen: 

Gegenstand lind Name des Eigcnhetriehs 

(1) Die Wrisserversorgung der Gcmcindc Gottcnhcim wird nb dcm 01.01.2OO1 unter dci 
I3ezeichnung W;isserversorguiigsbetiieb als Eigcnbclricb gcliihrl. 

(2) Der Eigenbetricb versorgl diis Geltieiiidt.gt.L~it?~ mit Wasser. Er kann aurgi-lind vnii 
Vereiiibaruiigeii sein Versrirgungrgebiet auf andere Cienxindun ausdchncn odcr Abncliiner 
aulJcrhalb des Genieindegebiets mit Wasser bclicfcrn. 

( 3 )  Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Uetriebszwcck fördernden oder ihn wirtschaftlich 
berührenden C;escliätZe. 

(4) Dcr Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne. 

(I)  Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Genieinderat beschließt über 
alle Angelegeiiheiten, die ihm durch die Gemeindeordn~ing und das Eigcnbetriebsgesetz 
vorbehalten sind. Der Gemeinderat beschließt auch in den Angelegenheiten, die nach dem 
Eigcnbetriebsgcsetz einem beschließenden Betriebssausschuss obliegen. 

(2) Für den Eigenbelrieb wird keine ktriebsleit~ing bestellt. Die nach dcni I;,igenbctricbsgcsctz 
der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgcrmcistcr wahrgcnornmen. Jm 
oblicgt damit insbesondere die laufende Belriebsfiihriing und die Entscheidung in alleii 
Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Ckmeinderat zuständig ist. Dazu gehören dic 
Aufnahnie der im Vermögensplan veranschlagteii Ad'wcnd~~ngen ~ind Ertrrige sowie rille 
sonstigen Maßnalinien, die zur Aufrcchtcrhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs 
notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personal, die Anordnung von lnstandsetzungen, 
die Rescha ffung von Vorräten in1 Rahmen einer wirtschaStl iclien Lagerliriltung. 

Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auP25.000 £ festgesetzt 
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1iikrafltreteii 

Dicsc ~eiriehssalz~iiig lriti ziim 01.01.2004 in Krnfi. 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletziing von Verlalireiis- oder Formvorsclirifl der Genieindeordnurig Kir Raden- 
Württcmbcrg (Gcni0) bcim Zustandcl<ommen dieser Satzung wird nach ( 6  4 Abs. 4 ~~nbeachtlicli, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. 
Dies gilt niclil, wenn die Vurschrifi über die ÖTfenllichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 


